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. .. I1 .... ~lly Her 'BciI.J~n zU den St~nogt:1phl~ch~n Protokollen 

ues Natiou .. lroltcs XV. GesctzgcbungsperioJe 

REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ........ ..3~ ... A1!;~~?~ .............. 19 

FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ Slub.nrin, I 
T .I<phon Sl 56 SS 

;~ I • IV-50. J04/G4-2/82 Auskunft 

~B~(} lAB 

1987. -08- 0 6 
zu 4967 IJ 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r t urig 

d.er Abgeordneten HUBER und Genossen 

an den Buncles~inister Lir Gesundhei t 

und Uar;lel tschutz betreffend J:.1ö.3;ltch

~ce i ten zu einer verbessert en Dott erung 

der Rechtsträger von ;~rRxl~enanstal ten 

( 'T ~', r. 19G7/,T) 

In der' gez;enständlichen. Anfrage Herden fol~enrle Fragen ge-

i stellt: 

" l~'Ist fiir den Fall cl.er AufkUndi3"lmg des Krankenanstal ten

Zusammenarbeitsfonds von Bunclesseit.e her bereits Vorsoree 

für einen gerechten RLi.cicersatz auch der von den Gemeinden 

erbrachten Leistungen und Beiträge an diese getroffen? 

2. Sind Überlee;ungen für eine verbesserte und vor allem auch 

auf einen Leistungsanteil für eine s:.)arsame Hna z,·..,eclanäßige 

·,7irtschaftsfUhrung abzi el ende lcünftige ICran!-:enanstal ten

Finanzierung in Vorbereitung bzw. Ausarbeitun8? 

. 
3. S~nd Sie bereit, eine ?roblemlösune im Sinne des ÖVP-

Antrages für ein Kranl<:enanstal t enfinanzi erungs- und 

-organisationsgesetz (3<J/A) zu forcieren?1I 

1940/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 

Ich beehre mich, die Frage. ';/ie folßt zu beantwort en: 

Zu 1.: 

Der Krankenanstalt enzusa'1lrnenarbei tsfonds vrurde zum 31. 12.1982 

gekündigt. Mit 1.1.1983 treten daher nach Art. 24 der Verein

barung gemäß Art. 15a B-VG über die Kranl{enanstal tenfinanzieru.n~ 

und die Dotierung des ';lasserwirtschaftsfoncls, BGB1.Ht'. 453/73, 

die §§ 57 bis 59a des Kranl~enansta1 tengesetzes wieder in I{raft. 

Dami t erhalten die Rechtsträger der Krankenanstalten Z'iiec:{

zuschüsse des Bundes zum Betriebsabgang. 

Zu 2.: 

Ich habe meinem Ministerium Auftrag gegeben, den Ent':rurf 

einer Novelle zum Kranl{enanstal tengesetz auszuarbei ten. In 

dieser sollen die Erfahrungen mit dem Kra..'1kenaBstal tenzusa.rnmen

arbeitsfonds verwertet und eine leistungsents]rechende Berechnung 

der Zuschüsse durch den Bund gesichert '[{erden. 

Zu 3.: 

Der Antrag 89/A der Abgeordneten WIESINGER und Genossen 

betreffend ein Krankenanstaltenfinanzienln~s und -org811isations

gesetz steht derzei t in :')arla.i'nentarischer Behandlung. Es ';"lird 

Sache des Hohen Hauses sein, den Antrag zu bet'aten und ent

sprechende Beschlüsse zu fassen. 

Der Bundesminister: 
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